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1.16.10 Änderung der Geschäftsordnung für den Hochschulrat 
der Technischen Universität Clausthal  

Vom 23. September 2020 

 
 
Beschluss des Hochschulrats der Technischen Universität Clausthal vom 
23. September 2020. 

 
 

Artikel I 
 
Die Geschäftsordnung für den Hochschulrat der der Technischen Universität 
Clausthal vom 21. Mai 2010, zuletzt geändert durch Beschluss des Hochschulrats 
am 5. März 2018 (Mitt. TUC 2018, Seite 111) wird wie folgt geändert: 
 
 
1.) In § 4 „Vorsitz und Geschäftsführung“ wird in Absatz 1 folgender Satz 2 

eingefügt: 
 
„Das an Lebensjahren älteste Mitglied des Hochschulrats leitet die Wahl und 
leitet die Sitzung, wenn die oder der Vorsitzende und Stellvertreterin oder 
Stellvertreter verhindert sind.“ 

 
 
2.) § 6 „Einladung und Tagesordnung“ wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 Satz 1 wird der Zusatz „oder von der Präsidentin oder des 

Präsidenten der Technischen Universität Clausthal“ gestrichen.  
 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„Die Vorsitzende oder der Vorsitzende stellt die Tagesordnung auf. Vorschläge 
für die Tagesordnung sind rechtzeitig - in der Regel drei Wochen vor der 
Sitzung - einzureichen und die entsprechenden Unterlagen beizufügen.“ 

 
 
3.) In § 8 „Beschlussfassung“ wird in Absatz 3 das Wort „Es“ durch „In der Regel“ 

ersetzt. 
  

 
4.) Es wird ein neuer § 8a „Abweichende Sitzungsformate“ eingefügt:  

 
„(1) Bei Vorliegen eines sachlichen Grundes können Sitzungen als Telefon- 
oder Videokonferenz stattfinden. Das Vorliegen eines sachlichen Grundes ist 
insbesondere anzunehmen, wenn eine Lage besteht, in der eine Präsenzsitzung 
nicht möglich, verhältnismäßig oder zulässig ist. Die Sitzung kann auch unter 
teilweiser Präsenz der Mitglieder des Hochschulrats und Zuschaltung einzelner 
Mitglieder über Telefon und/ oder Video durchgeführt werden. Die Auswahl 
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eines geeigneten Systems obliegt der oder dem Vorsitzenden unter Beachtung 
der rechtlichen Vorgaben; die Auswahl ist beschränkt auf Systeme, die von der 
Universität zum Einsatz zugelassen sind.  

 
(2) Die Entscheidung über die Durchführung eine Telefon- oder 
Videokonferenz trifft die oder der Vorsitzende. Sie ist den Mitgliedern 
rechtzeitig, in der Regel eine Woche vor der Sitzung, bekanntzugeben. Die 
Einberufung der Sitzung erfolgt in diesem Fall unter Mitteilung der 
Einwahldaten und Systemvoraussetzungen und Übermittlung der Einladung 
und weiterer Sitzungsdokumente in elektronischer Form. Nach der Konferenz 
bestätigen die Teilnehmenden gegenüber dem Vorsitzenden per E-Mail, dass 
sie an der Telefon- oder Videokonferenz teilgenommen haben. Die E-Mails 
sind zur Niederschrift zu nehmen. 

 
(3) Eine geheime Abstimmung kann erfolgen, wenn dies technisch 
rechtssicher möglich ist und ein entsprechender Dienst bereitgestellt wird. Ist 
ein solches Vorgehen nicht möglich, wird entsprechend einer geheimen 
Abstimmung im Umlaufverfahren vorgegangen.“ 

 
 
5.) § 11 „In-Kraft-Treten“ wird der Satz 2 „Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung 

vom 18. März 2005 außer Kraft“ gestrichen. 
  

 
Artikel II 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Änderungsordnung tritt am Tag ihrer Beschlussfassung im Hochschulrat der 
Technischen Universität Clausthal in Kraft. Sie ist im amtlichen Verkündungsblatt 
zu veröffentlichen.  
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6.00.00.29 Einrichtung des Masterstudiengangs  
Elektrotechnik und Informationstechnik 

Vom 28. Januar 2020 
 
 
 
Das Präsidium hat in seiner Sitzung vom 28. Januar 2020, auf Vorschlag der Fakultät 
für Mathematik/Informatik und Maschinenbau vom 14. Januar 2020, die Einrichtung 
des Masterstudiengangs Elektrotechnik und Informationstechnik gemäß § 37 Abs. 1 
NHG beschlossen. 
 
Laut Genehmigungserlass des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und 
Kultur vom 6. Juli 2020 soll die erstmalige Aufnahme von Studienanfängern zum WS 
2021/2022 erfolgen. 
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6.00.00.30 Einrichtung des Masterstudiengangs  
Digital Technologies gemeinsam mit der Ostfalia- HS für An-

gewandte Wissenschaften 
Vom 28. April 2020 

 
 
 
Das Präsidium hat in seiner Sitzung vom 28. April 2020, auf Vorschlag der Fakultät 
für Mathematik/Informatik und Maschinenbau vom 28. April 2020, die Einrichtung 
des Masterstudiengangs Digital Technologies gemäß § 37 Abs. 1 NHG beschlossen. 
 
Laut Genehmigungserlass des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und 
Kultur vom 6. Juli 2020 soll die erstmalige Aufnahme von Studienanfängern zum WS 
2021/2022 erfolgen.  
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